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Unter dem Begriff Zucht wird gemein-
hin die gezielte Verpaarung von Tieren 
nach bestimmten Merkmalen verstan-
den. Bei Heimtieren stehen dabei meist 
ästhetische Kriterien im Vordergrund. 
Tierschutzrelevant wird dies jedoch spä-
testens dann, wenn Tieren auf Kosten 
ihrer Gesundheit zweifelhafte Schön-
heitsideale angezüchtet werden. Ein 
gesetzliches Qualzuchtverbot besteht 
zwar bereits seit 2006, umgesetzt wird 
dieses jedoch nur ungenügend.

Inwieweit eine Zucht erlaubt ist, hängt 
von der Intensität dieser zuchtbeding-
ten Belastungen ab. Die Kriterien für 
ein Zuchtverbot sind in der Verordnung 
über den Tierschutz beim Züchten fest- 
gelegt. Strafbar macht sich demnach 
beispielsweise, wer Zwerghunde züch-
tet, die weniger als 1500 Gramm wie-
gen. Die Tiere sind aufgrund ihrer fei-
nen Knochen verletzungsanfälliger und 
können unter Lähmungen oder Ge-
burtsschwierigkeiten leiden. 

Nicht in der Verordnung erwähnt wer-
den hingegen etwa Hunde, die wegen 
ihrer zu kurzen Schnauze (Brachyze-
phalie) an einer Kehlkopf- und Luft-
röhrenverengung leiden. Möpse und 
Pekinesen zum Beispiel können ihre 
Körpertemperatur nicht regulieren, was 
zu gravierenden Atemproblemen und 
einem erhöhten Hitzschlagrisiko führt. 
Auch Perserkatzen leiden – aufgrund 
der angezüchteten Kurzköpfigkeit kann 
ihre Tränenflüssigkeit kaum abfliessen, 
was zu ständig verklebten Augen führt. 
Dies sind nur drei von vielen Rassen, für 
die es zwingend einer gesetzlichen Ver-
schärfung bedarf.

Die Gründe für die unbefriedigende Umsetzung 
der Zuchtvorschriften liegen auch in der Unsi-
cherheit der Vollzugsbehörden. Eine Hilfestel-
lung bietet hier die Dissertation «Tierschutz- 
rechtliche Schranken der Tierzucht – Auslegung 
und Umsetzung von Art. 10 TSchG» von Dr. 
Nora Flückiger. Das in den «Schriften zum Tier 
im Recht» veröffentlicht Werk ist im Buchhan-

del oder bei der TIR erhältlich.

Die Genmutation der Scotish Fold führt zu nach vorne fallen-
den Ohren und extremen Schmerzen. 
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Die vorliegende Dissertation widmet sich der Auslegung und 
der Umsetzung des Verbots zuchtbedingter Belastungen ge-
mäss dem schweizerischen Tierschutzrecht. Neben der umfas-
senden Darstellung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen 
zur Tierzucht erfolgt auch ein Rechtsvergleich mit den ent-
sprechenden Regelungen in Deutschland, in Österreich und 
im internationalen Recht. Zudem wird die strafrechtliche Um-
setzung und die Möglichkeit ergänzender, insbesondere ver-
waltungsrechtlicher Massnahmen beleuchtet. Die Publikation 
richtet sich in erster Linie an die mit dem Vollzug des Tier-
schutzrechts betrauten Strafverfolgungs- und Verwaltungs-
behörden sowie Gerichte. Sie soll einen Beitrag zu einer  
einheitlichen und die Interessen der Tiere angemessen berück-
sichtigenden Umsetzung des Verbots zuchtbedingter Belas-
tungen leisten. Darüber hinaus soll sie aber auch Zuchtorga-
nisationen, Züchterinnen und Züchtern sowie anderen 
interessierten Personen Einblicke in die tierschutzrechtlichen 
Grundlagen geben und einer am Wohlergehen und der Wür-
de von Tieren orientierten Tierzucht Nachdruck verleihen. 

Die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) setzt sich seit 1996  
beharrlich und erfolgreich für die Anliegen der Tiere und 
deren rechtliche Besserstellung ein. Hauptziel der TIR ist die 
kontinuierliche Verbesserung der Mensch-Tier-Beziehung  
in Recht, Ethik und Gesellschaft.
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Tierschutzrecht

dikamente als gerechtfertigt gelten, 
wenn das Ziel nicht auf andere Weise 
erreicht werden kann.

Noch immer gibt es aber zahlreiche Be-
reiche, in denen dem Schutz der Tier-
würde nicht angemessen Rechnung 
getragen wird. Ein Beispiel hierfür stel-
len immer extremere Auswüchse in der 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heimtierzucht dar. Zwar verbietet das 
sogenannte Qualzuchtverbot grund-
sätzlich das Züchten von Tieren mit 
Körpermerkmalen, die ihnen ein art-
gerechtes Leben erschweren oder ver-
unmöglichen. Ein explizites Verbot gilt 
jedoch nicht für sämtliche belastende 
Zuchtformen. Der Grund dafür liegt 
nicht zuletzt in den Zuchtvorschriften, 
die nicht nur lückenhaft, sondern für 
eine konsequente Umsetzung durch 
Behörden und Gerichten zu wenig grif-
fig sind.  

Würdeschutz im Tierschutzgesetz 

Liebe Leserin, lieber Leser

«Zweck dieses Gesetzes ist es, die Wür- 
de und das Wohlergehen des Tieres 
zu schützen.» So lautet Artikel 1 des 
Schweizer Tierschutzgesetzes (TSchG) 
– und dies bereits seit 2008. Durch die  
Verankerung des Würdeschutzes auf  
Gesetzesebene wird Tieren ein von  
menschlichen Zwecken losgelöstes Da-
sein zugebilligt. Sie sind in ihren artspe-
zifischen Eigenschaften, Bedürfnissen 
und Verhaltensweisen vom Menschen 
zu achten und zu respektieren. 

Nichtsdestotrotz enthält das Tierschutz-
recht noch immer zahlreiche Bestim-
mungen, die mit der Tierwürde nicht 
zu vereinbaren sind. Gesetzgeberische 
Kompromisse führen gerade im Nutz- 

und Versuchstierbereich dazu, dass Mil- 
lionen von Tieren alles andere als wür-
devoll behandelt werden. Zu Würde-
verletzungen kommt es aber auch in 
der Heimtierhaltung. Zu denken ist da-
bei etwa an die Rassezucht, bei der Tie-
re nicht selten aufgrund fragwürdiger 
Schönheitsideale züchterisch verändert 
werden, was mit erheblichen Krankhei-
ten einhergehen kann. 

Die Aufnahme des Schutzes der Tier-
würde in die Tierschutzgesetzgebung 
stellt einen Meilenstein für den Tier-
schutz dar, der nicht zuletzt auf den 
beharrlichen Einsatz der Stiftung für  
das Tier im Recht (TIR) zurückzuführen 
ist. Lesen Sie auf den folgenden Seiten 
mehr über die rechtliche Ausgestaltung 
des Tierwürdeschutzes und die damit  
verbundene       Umsetzungsproblematik.  Ich 
wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Gieri Bolliger, Geschäftsleiter TIR

Der Schutz der Tierwürde stellt eine der 
tragenden Säulen des Tierschutzrechts 
dar. Das Tierschutzgesetz (TSchG) defi-
niert die Würde als Eigenwert des Tie-
res, der im Umgang mit ihm geachtet 
werden muss. Die Anerkennung dieses 
Eigenwerts verlangt, dass Tiere nicht im 
Interesse des Menschen, sondern viel-
mehr um ihrer selbst willen zu achten 
und zu respektieren sind.

Wer die Tierwürde missachtet, wird we-
gen Tierquälerei mit Freiheitsstrafe von 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Im Gegensatz zur Menschen-
würde gewährt die Tierwürde jedoch 
keinen Schutz vor sämtlichen Eingrif-
fen. Gemäss dem TSchG liegt eine straf-
rechtlich relevante Würdemissachtung 
nämlich erst dann vor, wenn eine Be-
lastung des Tieres nicht durch überwie-
gende Interessen gerechtfertigt wer- 
den kann. 

Ein Eingriff in die Tierwürde ist dabei 
umso strenger zu bewerten, je schwe-
rer wiegend er für das betroffene Tier 
und je belangloser der damit verfolgte 
Zweck für den Menschen ist. Als über-
wiegende Interessen kommen unter 
anderem die Gesundheit von Mensch 
und Tier oder wissenschaftliche Motive 
infrage. So können beispielsweise Tier-
versuche für die Erforschung neuer Me-
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Nackt- bzw. Sphynx-Katzen fehlen oftmals funktionsfähige Tast-
haare, wodurch sie in ihrer Orientierung stark beeinträchtigt sind.
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Editorial

Die angezüchteten kurzen Beine und der lange Rücken führen bei 
Dackeln vermehrt zu Bandscheibenvorfällen.
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